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32/08 Sonstiges Steuerrecht 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. 3. Teil (dok. Anl. 1) Z 6 lit. a idF BGBl. Nr. 797/1996 und Z 10 idF BGBl. I 
Nr. 161/2005. 

Text 

Teilungsvorgang 

§ 28. Hinsichtlich des Teilungsstichtages, der Behandlung der zu teilenden Personengesellschaft und 
der zum Zweck der Darstellung des Vermögens erstellten Teilungsbilanz sind die §§ 13 bis 15 
anzuwenden. 

§ 13 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich die Firmenbuchzuständigkeit auf die 
teilungsbedingte Löschung einer eingetragenen Personengesellschaft und das teilungsbedingte 
Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer solchen bezieht und daß an die Stelle des gemäß § 58 der 
Bundesabgabenordnung zuständigen Finanzamtes die Meldung bei dem gemäß den §§ 54 bis 56 oder 58 
der Bundesabgabenordnung zuständigen Finanzamt tritt. 
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